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Beschlussvorlage Stadtrat öffentlich 
 
 
Einreicher: Bürgermeister Erfasst am: 25.03.2024 
Erarbeitet: Thomas Bigl Vorlage-Nr.: BV/016/2024 
 
 

Beratungsfolge Datum Zuständig Status 

Technischer Ausschuss 11.04.2024 Vorberatung nicht öffentlich 

Verwaltungs- und Sozialausschuss 18.04.2024 Vorberatung nicht öffentlich 

Stadtrat 25.04.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Gegenstand der Vorlage 

Lärmaktionsplan Wilkau-Haßlau 2024 - Abwägungen 
 

Gesetzliche Grundlage 

§ 28 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 
(SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist 

 

  

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat der Stadt Wilkau-Haßlau beschließt die Abwägungsvorschläge zur 
Lärmaktionsplanung der Stadt Wilkau-Haßlau gemäß nachstehenden Aufstellungen 
„Behördenbeteiligung – Abwägung“ und „Bürgerbeteiligung – Abwägung“. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die eingegangenen Hinweise, Anregungen, Bedenken und Forderungen an 
die jeweils zuständigen Träger der Straßenbaulast weiterzuleiten. 
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Begründung 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung der Stadt Wilkau-Haßlau erfolgte in der Zeit vom 
25.01.2024 bis 07.03.2024 eine umfassende Bürgerbeteiligung durch Veröffentlichung des 
Entwurfs zum LAP auf der Internetseite unserer Stadt und auf dem Beteiligungsportal des 
Freistaates Sachsen. 
 
Bis einschließlich 07.03.2024 war es möglich, Stellungnahmen zum Entwurf des 
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Lärmaktionsplanes einzureichen. 
Einsichtnahme in den Entwurf verlangten 6 Bürger; 1 Stellungnahme ist in der 
Stadtverwaltung per E-Mail eingegangen, eine weitere per Unterschriftenliste. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen zum LAP in vollem Wortlaut sind als Anlagen beigefügt. 
Es sei hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadt Wilkau-Haßlau keine 
Möglichkeiten hat, Maßnahmen zur Lärmminderung auf Straßen umzusetzen, für die sie nicht 
Träger der Straßenbaulast ist, daher kann auch nur ein Lärmaktionsplan ohne Maßnahmen 
aufgestellt werden. Entsprechend kann der Abwägungsvorschlag nur lauten, dass hier eine 
Weitergabe an die zuständigen Straßenbaulastträger erfolgt, die auch die Möglichkeiten 
haben, entsprechende Maßnahmen nach Prüfung tatsächlich umzusetzen. 
 

  

 

Finanzielle Auswirkung 

 keine haushaltsmäßigen Berührungen  Ausgabenerhöhungen   
 Einnahmeerhöhungen   Mittel stehen zur Verfügung   
 Einnahmeminderungen   Mittel stehen nicht zur Verfügung   
 Ausgabenminderungen   Folgekostenberechnung in Anlage   

    

Bemerkung:       
 

 

  

 

Anlagen 
Stellungnahme Die Autobahn GmbH 
Stellungnahme Kirchberger Straße 
Wortmeldungen Culitzsch 

   
 
 
 
 
Feustel 
Bürgermeister 
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